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2 Armenpolitik in Graubunden im 19. und beginnenden
20. Jahrhundert: Kampf gegen den «Pauperismus» und

die «Soziale Frage»

Der 1848 gegrindete Schweizer Bundesstaat
Uberliess viele Aufgaben den Kantonen, Gemein-
den oder privaten Verbanden. Dazu zahlte insbe-
sondere auch die Armenpolitik, die von den Kanto-
nen und Gemeinden organisatorisch und finanziell
zu regeln war. Im Anschluss an eine lange Traditi-
on der Caritas erbrachten dabei philanthropische
und kirchliche Kreise weiterhin substanzielle Leis-
tungen und stifteten Waisen- oder Armenhauser
und griindeten Hilfswerke wie zum Beispiel Wai-
senunterstitzungsvereine. Die Tatigkeit dieser
Institutionen war eng mit jener der staatlichen
Instanzen verflochten, wodurch sich im 19. und
20. Jahrhundert eine durchmischte Flrsorgeland-
schaft mit einer Vielzahl von Akteurinnen und Ak-
teuren entwickelte.

Die Debatten Uber die Ursachen von Ar-
mut und maogliche Bekampfungsformen, die im
19. Jahrhundert nicht nur in der Schweiz, sondern
in vielen Teilen Europas intensiv gefiihrt wurden,
waren eine Reaktion auf tiefgreifende politische
und wirtschaftliche Umwalzungen, die unzahlige
Menschen in die Armut drangten. Die «Massen»
von Armen empfand die blrgerliche Gesellschaft
zunehmend als Bedrohung.'®* So wurde auch in
Graubinden in der Mitte des 19. Jahrhunderts
konstatiert, dass seit einigen Jahren ein «immer
starkeres Anwachsen des Pauperismus» zu beob-
achten sei. Dabei ware nicht allein die Menge der
Armen ein Problem, sondern auch das Gesicht
der Armut habe sich auf besorgniserregende \Wei-
se zu verandern begonnen. Armut wdrde nun,
starker als friher, recht eigentlich gesellschafts-
zersetzend wirken. Immer mehr Menschen wir-
den ihr Hab und Gut nicht sorgféltig verwenden
und sich stattdessen aus reiner Bequemlichkeit
auf die Armenunterstitzung verlassen. Dadurch
wirden sie nicht nur die immer knappen Mittel
der Gemeinden unnétig belasten, sondern mit
ihrem amoralischen Verhalten auch andere Men-

104 JAGel Stefan, Pauperismus, in: HLS, Version vom
24. Nov. 2009, www.hls.ch. — Viele Armutserscheinun-
gen, wie zum Beispiel das Betteln auf offener Strasse,
wurden seit den politisch-gesellschaftlichen Umbriichen
des 19. Jahrhunderts mit der alten feudalen Standege-
sellschaft verknlpft, die es in einer modernen Blirgerge-
sellschaft zu Uberwinden galt.

schen anstecken. So schilderte der Grossrat, Arzt
und Bezirksarmenkommissar Johann Arpagaus
im Grossen Rat 1855 in bildstarken Worten, dass
«seit den letzten acht bis zehn Jahren die Armen-
noth in unserem Kanton, sowohl nach ausserer
Ausdehnung als nach tiefgreifender Intensitat
riesenhafte Fortschritte gemacht und dermalen
bereits einen so bedenklichen Hohepunkt erreicht
[hat], dass nur durch schleunige und kraftige Ab-
wehr den weitern Zerstdrungen dieses gleich
einem Krebsschaden am Landeswohl nagenden
Uebels Einhalt gethan werden [kann]».1%5

Die Ursachen flr die sich verscharfende Ar-
mutsproblematik glaubten Politik und Behdrden
zu grossen Teilen im individuellen Fehlverhalten
einzelner Personen zu finden. «Genusssucht»
verdrange immer mehr die «frihere Genlgsam-
keit», so die moralisierende Deutung. In vielen
Familien reisse ein «Hang zum Wohlleben und
zum Mussiggange» ein, welcher «nach und nach
eine ganzliche Zerrittung einst geordneter, be-
habiger Vermdgensverhéltnisse» zur Folge habe.
Auch die «zahlreichen leichtsinnigen Heirathen»
wurden als eine «unerschopfliche Quelle des
Wachsthums der Armenzahl» angesehen; die jun-
gen Familien wirden Nachkommen in die Welt
setzen, die allzu rasch wieder von der Gemeinde
unterstitzt werden missten.% Die Mehrheit der
Zeitgenossinnen und Zeitgenossen betrachtete
Armut als weitgehend durch die betroffenen Per-
sonen selbst verschuldet und nahm strukturelle
oder konjunkturelle Armutsursachen nur am Rand
wabhr. Vielschichtige wirtschaftliche Faktoren wie
der Verlust von Verdienstmaoglichkeiten, Landwirt-
schaftskrisen und Teuerungen, die Hunger und
bittere Armut zur Folge hatten, aber auch Naturka-

105 VGR 1855, S. 99. —= Zu Johann Arpagaus vgl. RAGETH
Flurin, «... eine solche Menge Faulenzer und Liederli-
che und Unverschamte, dass es ein Jammer ist.» Die
Berichterstattung der Bindner Bezirksarmenkommis-
sare und ihr Schreiben Gber Armut und (Armenwe-
sen» im Kanton Graubilnden (1839-1857), Zlrich 2012
(unpubl. Lizentiatsarbeit), S. 52; SIMONETT Jlrg, Arpag-
aus, Johann Barthlome, in: HLS, Version vom 20. Sept.
2001, www.hls.ch.

106 Kantonale Armenkommission, Bericht 1853 bis 1855,
S.16.
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tastrophen oder nachteilige Erb- und steuerrecht-
liche Regelungen fanden kaum Erwdhnung.'0”
Tatsachlich zeigen zeitgendssische Statistiken
und Berichte fir Graublnden um die Mitte des
19. Jahrhunderts ein Bild driickender Armut."%8

So mussten einzelne Gemeinden Uber einen
Viertel ihrer heimatberechtigten Birgerinnen und
Birger unterstltzen. Einen traurigen Spitzenplatz
nahm nach Berichten der Armenbehdérden zu Be-
ginn der 1850er-Jahre die Gemeinde Trun in der
Surselva mit einem Anteil von fast 40 Prozent
Unterstltzten ein. Die gleichen Berichte zeigten
grosse regionale Unterschiede auf und wiesen
zum Beispiel fir das Oberengadin sehr tiefe Unter-
stltzungsziffern aus.’%® Die Moralisierung und ge-
sellschaftliche Abwertung der Armen resultierte in
einer rechtlichen Zurlicksetzung von armengends-
sigen Personen (Verlust des Wahlrechts von Man-
nern, Niederlassungsverbote, Eheverbote etc.)
und einem Ausschluss von Rechten, wie sie sich
die Urheber der birgerlich-liberalen Verfassungen
des 19. Jahrhunderts selbst garantierten.

2.1 Die Armenordnungen und ihre
Massnahmen der offenen und der
geschlossenen Fiirsorge

Vor dem Hintergrund solcher Armutsdeutungen
fand in vielen Teilen Europas eine rege armenge-
setzgeberische Tatigkeit statt. Die Bestimmun-
gen regelten, wie die staatlichen Strukturen der
Armenflrsorge auszugestalten waren und welche
Personengruppen durch den Staat materiell unter-
stitzt werden sollten. Gleichzeitig definierten sie
repressiv-strafende, so genannte armenpolizei-
liche Massnahmen, mit denen die Verfehlungen
Armer geahndet werden konnten. Darunter fielen
zum Beispiel Bettelverbote oder Gefangnisstrafen
bei «Missbrauch» von Unterstlitzungsleistungen.

107 BoLLIER Peter, Der Bevolkerungswandel, in: HBG, Bd. 3,
S. 135-143.

108 Aufschlussreich sind insbesondere die Berichte der elf
Bezirksarmenkommissare und der kantonalen Armen-
kommission, die zwischen 1839 und 1857 die Aufgabe
hatten, die Entwicklung einer geregelten Armenfirsorge
in den Gemeinden voranzutreiben. Vgl. hierzu RAGETH,
«Faulenzer» (2012).

109 Kantonale Armenkommission, Bericht 1853 bis 1855.
Allgemein geht die Forschung fur die Schweiz in der
ersten Hélfte des 19. Jahrhunderts von einem Anteil
von 10-20 Prozent an unterstlitzten Personen aus. Vgl.
SCHNEGG Brigitte, Armut, in: HLS, Version vom 11. Mai
2015, www.hls.ch.
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Solche gesetzlichen Bestimmungen erliess auch
Graublnden im 19. Jahrhundert. Ein wichtiges
Regelwerk war die Bindner Armenordnung von
1839.17°0 Sie bildete die Grundlage fir die Eroff-
nung der «Zwangsarbeitsanstalt Furstenau», in
die «arbeitsscheue», «liederliche» und «herum-
ziehende» Arme eingewiesen werden konnten.™
Diese Armenordnung ersetzte der Bindner Gros-
se Rat 1857 durch eine revidierte Ordnung. Sie
war die erste rechtliche Regelung, die nicht mehr
lediglich festhielt, dass die Gemeinden ihre «hiil-
febeddrftigen Blrger und Angehérigen selbst und
aus eigenen Mitteln zu unterstitzen» hatten, son-
dern prazisierte, welchen Personengruppen Hilfe
zustand.’? So sah sie vor, dass jene als «unterstit-
zungsbedrftig» anzusehen waren, die «vorlber-
gehend oder dauernd ausser Fall sind, sich selbst
zu helfen, namentlich altersschwache, gebrech-
liche oder kranke Personen».'3 Die Gemeinden
waren also nur verpflichtet, «wlrdige» Arme -
solche, die nicht aufgrund eigenen Verschuldens
unterstltzungsbedirftig geworden waren — zu
unterstitzen. Auch hatten die Gemeinden bloss
ihre eigenen Armen zu unterstlitzen, das heisst
Personen, die in der Gemeinde heimatberechtigt
waren. Lediglich Niedergelassene konnten weg-
gewiesen werden, wenn sie der Gemeinde durch
«Verarmung zur Last» fielen.14

Die Formen der geleisteten Unterstitzung
kédnnen grundsatzlich in zwei Kategorien aufge-
teilt werden: Die offene Flrsorge, bei der Mittel
an Arme und Bedurftige abgegeben wurden, und
die geschlossene Flrsorge, welche die Unterbrin-
gung in einer Anstalt bedeutete. Die Leistungen

10 Zur Bandner Armenordnung von 1839 vgl. KAUFMANN An-
dréa, Armenordnungen und «Vagantenflirsorge». Ent-
wicklungen im Bindner Armen- und Flrsorgewesen,
in: Dazzi Guadench et al., Puur und Kessler. Sesshafte
und Fahrende in Graubiinden, Baden 2008, S. 102-142,
hier S. 102-110; RAGETH, «Faulenzer» (2012), S. 39-49;
Mirer Eduard, Das Armenwesen des Kantons Graubuln-
den, Erlangen 1922, S. 8-10.

"1 Armenordnung 1839, Art. 11; Verordnung Armenkom-
mission 1840, Art. 6. Zu Flrstenau vgl. BIETENHADER,
«Schule» (2015).

112 Armenordnung 1839. Die finanzielle Verantwortlichkeits-
zuweisung beruhte dabei auf kantonalen Verordnungen
seit dem frithen 19. Jahrhundert.

113 Armenordnung 1857, Art. 3.

14 Armenordnung 1857, Art. 4. — Wie die Armenordnung
von 1857 zur Bekampfung der jenischen Lebensweise
herangezogen wurde, vgl. BorreLLI Graziella, Die Vagan-
tenbekampfung. Direkte und indirekte Massnahmen ge-
gen die Blndner Jenischen (1850-1920er-Jahre), Frei-
burg 1998 (unpubl. Seminararbeit).



der offenen Firsorge bestanden in der Vergabe
von Nahrungsmitteln, Heiz- oder Baumaterialien,
in Mietzinszuschissen, Bargeld oder Zurverfl-
gung-Stellen von Land. Wie knapp dies ausfallen
und in welchem Elend sich betroffene Personen
weiterhin befinden konnten, zeigte ein Rapport
des Bezirksarmenkommissars Franz Capeder flr
das Jahr 1856, in dem er Uber eine kleine An-
siedlung von «Bettlerhitten» in der Gemeinde
Alvaschein berichtete.'® Zwei aus ihren Wohn-
gemeinden ausgewiesenen vielkdpfigen Familien
musste man Unterschlupf bieten. Die Gemeinde
stellte ihnen in einem «etwa eine halbe Stunde
vom Dorf entlegenen Tobel, mit vollem Recht
genannt Val Mala [Herv. i. O.]» ein «Grundst(-
ckelchen» zur Verfligung. Auf diesem bauten die
Familien «2 oder 3 Hutten, urbarisierten um die
Hutten herum einige Stickchen Allmend zu Gar-
ten oder unbedeutendem Ackerland». Die Unter-
stitzung der Gemeinde beim Bau, so Capeder, sei
dabei allerdings kaum eine Hilfe, denn auch wenn
ein solches Hauschen einmal fertig gebaut sei,
konne es «schwehrlich ein vor Kalte gentigend
schutzendes Haus werden, da blos ein inn und
auswendiger Mortelbestrich wohl schwehrlich
Wind und Kélte abwehren» wiuirde. Der rappor-
tierende Bezirksarmenkommissar hielt fest, das
«Verweisen der Armen in diesen verw(nschten
Tobel geféllt sehr wenigen; daraus wird nach und

15 LB 1855/56, S.
S.107-108.

162; RAGETH, «Faulenzer» (2012),

nach ein Lumpennest, wenn's nicht schon eines
ist, ohne Kirche und Schule, somit ohne Religion
und Erziehung, zuletzt ganz leicht ein Banditen-
nest». Daher forderte er im Anschluss an diese
distere Zeichnung der zu erwartenden sozialen
Folgen, es sei der Gemeinde Alvaschein «zu un-
tersagen im besagten Tobel mehr Bettlerhitten zu
bauen».18 Alternative Leistungen der Gemeinden
bestanden vor allem ab der Mitte des 19. Jahr-
hunderts darin, dass sie die Auswanderung Armer
nach Ubersee unterstltzten, damit diese klnftig
die kommunalen Armenkassen nicht mehr belas-
teten.’”

Neben der offenen umfasste die Flirsorgepra-
xis Massnahmen der geschlossenen Firsorge.
Dies konnte die Unterbringung in einem Armen-
haus sein, wobei die Kosten von den Gemeinden
getragen wurden. Eine andere Massnahme der
geschlossenen Flrsorge war die Unterbringung
in einem Erziehungsheim oder in einer Arbeitsan-
stalt. Dies beinhaltete starker einen Erziehungs-,
Heil- oder Disziplinierungscharakter und wurde
kostenmassig — im Unterschied zu den Armen-
hausern — auch von den Betroffenen, dem Kanton
oder weiteren Hilfsinstitutionen getragen.

186 Capeder, Bericht vom 6. Mé&rz 1856 zit. nach RAGETH, a.
a.0.,S.107-108.

17 Zur Bindner Auswanderung vgl. BOLLIER, Bevolkerungs-
wandel (2000), S. 122-124; SPRecHER Georg, Die Blnd-
ner Gemeinde. lhre wirtschaftliche und finanzielle Ent-
wicklung und heutige Struktur, Chur 1942, S. 153-189.

Das Armenhaus von Trun: «lls alums della casa pauperila cuostan buca ton.»''8

In der Fursorgepraxis der Gemeinde Trun in der Surselva nahm das kommunale Armenhaus eine
Schltisselstellung ein. Seit dem Jahr 1889 unterhielt die Gemeinde ein Armenhaus, das von der
einheimischen ratoromanischen Bevolkerung «il spital» genannt wurde. Es wurde zunéchst von
zwei Barmherzigen Schwestern des katholischen St. Josef-Instituts in llanz geleitet.!'® Der finf-
kopfigen Gemeindearmenkommission war dabei die Oberaufsicht Uber das Haus, das Platz fir
etwa 15 Personen bot, zugedacht. Ferner entschied die Kommission tber Unterstltzungsgesuche
von armengendssigen Burgerinnen und Birgern und verwaltete den Armenfonds der Gemeinde.
Auch andere Gemeinden des Kantons griindeten in dieser Zeit Armenh&user, so Obervaz (1894)

118 Dieser Kastenbeitrag wurde von Sandro Buchli verfasst und beruht auf BucHLI Sandro, Kontrolle in der kommunalen
Firsorgepraxis der Gemeinde Trun (Graubtinden) im Zeitraum von 1920-1955, Zirich 2016 (unpubl. BA-Arbeit).

119 Ab 1916 wurde zusatzlich ein ménnlicher Aufseher eingestelit. Vgl. GA Trun: Protocols, radunonza da vischnaun-
ca, 1902-1943, sesiun dils 4 d'october 1915; DECURTINS-DEPLAZES Giusep et al., Trun. Vargau e present, Trun 2011,

S.54.

39



oder Schiers (1895).'20 Die Grindung eines Armenhauses in Trun hatte der Benediktinermdnch
und Trunser Blrger Placidus Spescha (1752-1833) bereits im Jahr 1821 angeregt, als er eine
bessere Organisation des Armenwesens gefordert hatte.'?! Neben den Lawinen und dem Hoch-
wasser betrachtete Spescha die Armen als die grossten «Feinde» («inimitgs») der Gemeinde.'22
Das Armenhaus Trun beherbergte eine heterogene Klientel: altersgebrechliche und krankheitsge-
schwachte Personen, Kinder oder Personen, die eigentlich in eine Korrektions- oder Arbeitsanstalt
hatten eingewiesen werden sollen, die jedoch im kostenglnstigeren Armenhaus untergebracht
wurden.23

Wie im gesamten 19. Jahrhundert befand sich Trun auch in der ersten Halfte des 20. Jahr-
hunderts in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage: In den 1920er- und 1930er-Jahren war die
Gemeinde permanent verschuldet. Ab den 1930er-Jahren betrugen die Aufwendungen fir das
Armenwesen zeitweise beinahe einen Drittel der Gesamtausgaben. Dies fihrte regelméassig zu
Klagen der Einwohner von Trun Uber die hohen Kosten fur die Armenpflege. Erst mit dem Uber-
gang zum wohnortlichen Unterstitzungsprinzip mit dem Armengesetz von 1955 konnten die Ar-
menlasten vieler Gemeinden, so auch jener von Trun, eingeddmmt werden.'2* Vor diesem Hinter-
grund ist es plausibel, dass die Gemeindearmenkommission nach Strategien Ausschau hielt, um
die Kosten fiir das Armenwesen zu senken. Diesbeziiglich war das 1889 errichtete Armenhaus
in mehrfacher Hinsicht eine Art Wirtschaftsmodell. Diese Feststellung wird beispielswiese durch
einen Kommissionsbericht aus dem Jahr 1930 gestiitzt, in dem es heisst: «Die Bewohner des Ar-
menhauses kosten die Gemeinde nicht so viel wie die Personen im Fremden, welche die Gemein-
de unterstlitzen muss. Aus diesem Grund sind diese Leute so weit wie moglich ins Armenhaus
zu bringen [Ubers.].» 12

Zuweilen war die Kostenfrage wichtiger als die «xangemessene» Form der Unterbringung. Das
zeigt das Beispiel der unterstlitzungsbediirftigen Birgerin N.W. von Trun: Die Gemeindearmen-
kommission wurde im Jahr 1930 um die Ubernahme der Kosten fiir die Einweisung in eine Ar-
beitsanstalt angefragt. Die Kommission antwortete, sie sei bereit, die Halfte des Kostgeldes zu
bezahlen. Wenn dies aber nicht gentige, solle N.W. «in das Armenhaus transportiert» werden
[Ubers.].126 Oft ist es allerdings schwierig, bei den jeweiligen Entscheiden der Gemeindearmen-
kommission Uber Unterstltzungsgesuche zu erkennen, inwiefern finanzielle Argumente im Ein-
zelnen eine Rolle spielten. Aus dem Gesamtbild der getroffenen Entscheide lasst sich jedoch
schliessen, dass 6konomische Uberlegungen einen wichtigen Einfluss auf die Entscheidungen
der Kommission hatten.

Das Armenhaus Trun fligte sich aus einem weiteren Grund in die Wirtschaftsstruktur der Ge-
meinde ein. So bestimmte die Hausordnung des Armenhauses unter anderem: «Die Schwestern
verteilen die anstehenden Arbeiten und sorgen daflir, dass alle Personen, die wenig oder viel
arbeiten konnen, nicht stundenlang untatig bleiben.»'?? Der Aufenthalt im Armenhaus war also
mit Arbeitspflicht verbunden. Da die Bewohnerinnen und Bewohner von der 6ffentlichen Hand

120 GALLE Sara / MEIER Thomas, Von Menschen und Akten. Die Aktion «Kinder der Landstrasse» der Stiftung Pro
Juventute, Zirich 2009, S. 37; KaUFMANN, Armenordnungen (2008), S. 119.

121 Nay Giachen Michel, In manuscret romontsch dal reverendissim Pader Placidus a Spescha, in: ASR 26 (1912),
S 221

122 Nay, In manuscret (1912), S. 217.

123 BucHLI, Kontrolle (2016), S. 27-31.

124 CoLLENBERG Adrian, Drei Berggemeinden — drei Entwicklungen: Trun, Andeer und Saas i.P. (18560-1950), Kiel 2002,
S. 71; Dazz1 Guadench / KAUFMANN Andréa, «Zur Sanierung der Kesslerfrage». Jenische und Jenischenpolitik in
GraubUnden um 1900, in: MoTTIER Véronique / MANDACH von Laura (Hg.), Pflege, Stigmatisierung und Eugenik. In-
tegration und Ausschluss in Medizin, Psychiatrie und Sozialhilfe, Zirich 2007, S. 76-88, hier S. 79.

125 GA Trun, Protocols, radunonza da vischnaunca, 1902-1943: Rapport della comissiun examinatorica della vischnaun-
ca de Trun, 27. Juli 1930, S. 467.

126 GA Trun 8.16 A: Cudisch da protocols, cumissiun pauperila, Nr. 369.

127 GA Trun 9.1.2, Pauperesser e casa pauperila, Trun 1840-1846: Uorden pils paupers el spital, pauperesser e prove-
diment general.
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unterstltzt wurden, wurde es als selbstverstandlich angesehen, dass sie im Gegenzug ihre ei-
gene Arbeitskraft, sofern dies moglich war, in den Dienst der Offentlichkeit stellten. So konnten
sie zum Beispiel fur kommunale Arbeiten wie die Holzbeschaffung fir das Schulhaus eingesetzt
werden, die wirtschaftlich zwar keinen Gewinn abwarfen, aber trotzdem wichtig fiir das Gemein-
wohl waren.'?8 Das Protokoll der Gemeindeversammlung flir das Betriebsjahr 1927 wies auf den
mit Arbeit verbundenen Charakter des Armenhauses hin: «Die Arbeitskrafte des Armenhauses
konnten gut zusammengehalten werden und so fir die Gemeinde viel Arbeit leisten.»'22 Zum Ar-
menhaus gehorte ein kleiner bauerlicher Betrieb, wo sich die Bewohnerinnen und Bewohner des
Armenhauses ebenfalls betatigten.'30

Allgemein herrschte im Armenhaus ein strenges Regime, zum Beispiel bezliglich der sozialen
Interaktion mit der Ubrigen Dorfbevolkerung. Ohne die Erlaubnis der Schwestern durfte sich die
Klientel des Armenhauses nicht frei in der Gemeinde bewegen und auch keinen Besuch emp-
fangen. Zudem galt gegentber der Dorfbevélkerung eine Schweigepflicht betreffend der Armen-
hausleitung.'®' Ob und wie strikte diese Hausordnung normativen Inhalts in der Praxis umgesetzt
wurde, bleibt allerdings fraglich.

Dass die Gemeindearmenhauser auf kantonaler Ebene zu Diskussionen flhrten respektive auf
Kritik stiessen, zeigte die Antwort des Blndner Erziehungsdepartements an den Pfarrer Albert
Wild, der im Jahr 1909 um Auskunft tber die sozialen Einrichtungen im Kanton Graublinden bat.132
Im Antwortschreiben des Kantons hiess es: «Unsere Armenhauser sind zum Teil notdurftige Un-
terkunftsstatten fur Armengendssige. In den meisten Gemeindearmenhéausern sind die Insassen
sich selbst Uberlassen.»'33 Die sehr dlrftige Ausstattung vieler Armenhéauser war auch Thema in
Eduard Mirers Studie Das Armenwesen des Kantons Graublinden aus dem Jahr 1922. Dabei hob
der Autor die 6konomischen Uberlegungen der Gemeinden hervor: «Die Armenhiuser wurden
vielfach errichtet unter dem Gesichtspunkt eines notwendigen Ubels, als Bauten, die einer Ver-
billigung und nicht einer Verbesserung der Armenpflege zugutekommen sollten, die das in ihrem
6den Dasein weltverlassene Leben nur noch trauriger zu gestalten vermégen. Einférmige und
schlechte Erndhrung, nebst Mangel jeder geistigen Pflege der Insassen konnten dieser sozial und
kulturell sein sollenden Einrichtung jenen bittern Beigeschmack geben, den man in der Offentlich-
keit bei Nennung ihres Namens empfindet.»134

Das Gemeindearmenhaus Trun erflllte in der kommunalen Firsorgepraxis mehrere Funktio-
nen: Einerseits konnten die Bewohnerinnen und Bewohner kontrolliert werden; andererseits war
es maoglich, die Kosten fiir das Armenwesen zu verringern. Das Heimatprinzip der Bindner Ar-
menordnung von 1857 hatte festgelegt, dass die Heimatgemeinde fir verarmte Mitblrgerinnen
und Mitblrger sorgen musse, auch wenn sie nicht in der Heimatgemeinde anséssig waren. Dies
fuhrte dazu, dass ohnehin wirtschaftlich schwache Gemeinden, die von Abwanderung betroffen
waren, zusatzlich das Risiko trugen, ihre auswartigen Blirgerinnen und Blirger im Verarmungsfall

128 Rapport de quen della vischnaunca de Trun 1949-1953, Disentis/Mustér. — Eine zusatzliche Einnahmequelle bildete
fur die Gemeinde die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), die 1948 eingeflihrt wurde. 1949 beschloss
die Gemeinde, die Alterspensionen direkt oder indirekt in die Gemeindekasse fiir den Erhalt des Armenhauses
fliessen zu lassen, aber auch den bezugsberechtigten Personen im Armenhaus einen Betrag abzugeben. Vgl. BucH-
L1, Kontrolle (2016), S. 29.

129 GA Trun, Protocols, radunonza da vischnaunca, 1902-1943: Protocol della vischnaunca generala, 15. Mai 1927, S. 413.

130 DecURTINS-DEPLAZES et. al., Trun (2011), S. 54.

181 GA Trun 9.1.2, Pauperesser e casa pauperila, Trun 1840-1846: Uorden pils paupers el spital, pauperesser e prove-
diment general. — Ein strenges Reglement galt etwa auch fir das Armenhaus der Biirgergemeinde Chur. Ohne
Bewilligung der Hauseltern war das Verlassen der Anstalt nicht gestattet, Bewilligungen wurden mit einer Legiti-
mationskarte bestatigt. Vgl. GiacomMeTTl Enrico, Die Blrgergemeinde Chur. lhre Entstehung, ihre Entwicklung und
ihre Aktivitaten bis heute, Chur 1999, S. 146.

182 KAUFMANN, Armenordnungen (2008), S. 121.

5 Ebd

134 MIRer, Armenwesen (1922), S. 27; zur Kritik an den kommunalen Armenh&usern vgl. auch KaurmMANN, Armenord-
nungen (2008), S. 117-121.
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zu unterstltzen. Relssierten die abgewanderten Blrger wirtschaftlich, profitierte hingegen nur
die Wohngemeinde — etwa Uber die Steuern, die sie am Wohnort entrichteten —, wéhrend der
Heimatort keinen wirtschaftlichen Profit davon trug. 1966 wurde das kommunale Armenhaus von
Trun geschlossen, da es nicht mehr den Anforderungen der Zeit entsprach.’3® Gleichzeitig wurde
ein Altersheim eroffnet, wo die ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohner des Armenhauses
untergebracht wurden.36

135 DECURTINS-DEPLAZES et al., Trun (2011), S. 54.
136 Ephd.

Abb. 3: Das 1889 errichtete kommunale Armenhaus von Trun (Foto um 1920).

Immer wieder kam es vor, dass Gemeindebehdérden Bewohnerinnen und Bewohner von Armenhédusern, die sich
«renitent» verhielten und die Armenhausordnung stérten, zur Disziplinierung in eine Arbeitsanstalt einweisen lies-
sen (Quelle: Fototeca DRG).
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«\olkserziehung»

Fir den Kanton Graublnden kann — wie fir weite
Teile der Schweiz und Europas — von einer eigent-
lichen Anstaltsbegeisterung im 19. Jahrhundert
gesprochen werden. Dies traf auf Einrichtungen
zu, die von Kanton, Privaten oder kirchlichen Krei-
sen gegrindet wurden.’3” Die «Volkserziehung»
bildete dabei ein leitendes Paradigma. Mittel die-
ser Erziehung waren die Vermittlung christlicher
Werte und die Arbeit. «Bete und arbeite», laute-
te eine zentrale Losung. Immer ging es bei der
Volkserziehung auch um das O6ffentliche Wohl.
Das «gesunde Volksganze», der gesellschaftliche
Fortschritt und die Entwicklung des Staatswe-
sens wurden als gefahrdet erachtet, wenn sich
der geflirchtete Pauperismus ungehindert verbrei-
ten konnte. Von diesem Gedankengut liessen sich
in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts protes-
tantische Kreise in der Schweiz und in Europa be-
flugeln. Der reformierte Blndner Pfarrer Benedict
Hartmann (1873-1955) etwa sprach von einem
«grossen geistigen Strom, der damals den euro-
paischen Protestantismus zu bewegen begann:
die Erneuerung der christlichen Liebestatigkeit
im Sinne sozialen Wirkens unter den Entfremde-
ten jeder Art».'38 Fir Graublnden konstatierte
er: «Stiftungen zur Einddmmung der Armennot
folgen sich durch gewisse Jahre hindurch fast
Schlag auf Schlag.»'3° Unter all diesen Stiftungen
ragte jene des Bundner Kaufmanns Johann Peter
Hosang (1788-1841) heraus. Diese hatte er mit
einem Grossteil seines Vermogens, das er unter
anderem als hoher Angestellter in einem Seiden-
handelsgeschéft in Bergamo erworben hatte, ge-
grindet und dem Kanton vermacht. Der Zweck
war die «offentliche Wohltatigkeit und Unterstit-
zung der Armen, die derselben wirdig [sind]».140
Mit den finanziellen Mitteln Hosangs eroffnete
der Kanton Graublinden 1845 die landwirtschaftli-
che Armenerziehungsanstalt Plankis bei Chur (das

187 Fir Graublnden vgl. KAurMANN, Armenordnungen (2008),
S. 108; MEeTz Peter, Geschichte des Kantons Graubiinden,
Bd. 2, Chur 1991, S. 432-448; PieTH Friedrich, Bindner-
geschichte, Chur 1945, S. 391-394.

138 HARTMANN Benedict, Johann Peter Hosang und sein
Testament. Zum hundertjdhrigen Bestehen des Erzie-
hungs- und Kinderheims Plankis bei Chur, 1845-1945,
Chur 1945, S. b5.

139 HARTMANN, Hosang (1945), S. 56-57.

140 A a. 0., S. 35.

spatere Erziehungs- und Kinderheim Plankis).™’
Mit dieser Einrichtung verknUpfte der Kanton das
Ziel, ein «paar Dutzend Kinder, Knaben und Mad-
chen, der Armut und Vernachlassigung zu entreis-
sen und ihnen den Weg ins Leben zu weisen nach
den Grundséatzen Pestalozzis und Fellenbergs».'42
Etwas spéater als bei den Protestanten setzte bei
den Katholiken eine Welle von &hnlichen Anstalts-
grindungen ein.'® Die reformierten Anstalten
dienten dabei vielfach als Modelle. Wichtiger Pro-
tagonist war der Blndner Kapuzinerpater Theo-
dosius Florentini (1808-1865). Uber die Schwei-
zerische Gemeinnltzige Gesellschaft (SGG) kam
er mit Reformierten in Kontakt, die «ein grosses
Interesse daran hatten, dass die in ihren Augen
unterentwickelte katholische Schweiz Rettungs-
anstalten nach reformiertem Vorbild aufbaute».’#4
Florentini, dem zuweilen die Bedeutung eines
katholischen Pendants zum reformierten Johann
Heinrich Pestalozzi (1746-1827) im Bereich der
Armenerziehung zugesprochen wird, 4% er¢ffnete
1851 im Schloss Lowenberg in Schluein eine Wai-
sen- und Erziehungsanstalt.'46

141 |m Anhang 1 befindet sich eine Ubersicht tiber die wich-
tigsten Anstalten, die fir Kinder im 19. und beginnenden
20. Jahrhundert gegriindet wurden.

142 HARTMANN, Hosang (1945), S. 7.

143 HarFNER Urs, Heimkinder. Eine Geschichte des Aufwach-
sens in der Anstalt, Baden 2011, S. 89.

144 HAFNER, Heimkinder (2011), S. 89.

145 A a. 0., S. 142.

1486 KAUFMANN, Armenordnungen (2008), S. 108.
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Abb. 4: Waisen- und Erziehungsanstalt Léwenberg in Schluein (Ansichtskarte um 1900).
Innenansichten von Heimen und Anstalten finden sich selten. Wenn Heimkinder oder Anstaltsinsassinnen und
-insassen gezeigt wurden, verrichteten sie oft Arbeiten. Hier wurden die Kinder in der «Laubsdgerei» beschéftigt

(Quelle: Fundaziun Capauliana).

2.2 Administrative Anstaltsversorgung

Die Bandner Armenordnung von 1839 sowie eine
ergédnzende Verordnung der kantonalen Armen-
kommission von 1840, die 1857 von einer revi-
dierten Armenordnung abgelést wurden, sahen
vor, dass «arbeitsscheue» und «liederliche» Per-
sonen in eine Arbeitsanstalt eingewiesen werden
konnten.'” Der Unterbringungsort war von 1840
bis 1855 die Zwangsarbeitsanstalt Fiirstenau, da-
nach die Arbeitsanstalt Realta. Auf die institutio-
nelle Entwicklung dieser Einrichtungen wird wei-
ter unten eingegangen.'48

147 \V/gl. hierzu die Verordnung der Armenkommission von
1840 im Anhang 3 sowie das Register der Armenord-
nung von 1857 im Anhang 4.

148 Ein Uberblick tber die wichtigsten Etappen dieser Ent-
wicklung findet sich im Anhang 2.
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Die Armenordnung von 1857 regelte die Ein-
weisungen nach Realta ausfihrlich.'9 Ein Teil der
Bestimmungen hatte dabei einen strafrechtlich-ar-
menpolizeilichen Charakter: Es konnten Personen
in die Arbeitsanstalt eingewiesen werden, wenn
sie wiederholt gebettelt oder Unterstlitzungsleis-
tungen «missbraucht» hatten und eine zuvor er-
teilte Strafe von «1-2 Tagen Gefangnis bei Wasser
und Brot» fruchtlos geblieben war.'%0 Die Ubrigen
Einweisungsbestimmungen waren starker durch
disziplinarisch-firsorgerische respektive flrsor-
gepolitische Ausrichtungen gepragt: Frauen und
Manner konnten in die Arbeitsanstalt eingewie-
sen werden, wenn sie in den Augen der Behorden
aufgrund eines «arbeitsscheuen und liederlichen»

143 Armenordnung 1857, Art. 29-46.
150 Armenordnung 1857, Art. 26.



Verhaltens flirsorgebediirftig zu werden drohten
und getroffene Anmahnungen missachteten.’®!
Ziel war es, sie auf dem «Wege der bessernden
Zucht fur ihre Selbsterhaltung zu befahigen und
so als brauchbare Glieder ihren Familien und Ge-
meinden wiederzugeben [...].»152 Die Insassinnen
und Insassen der Arbeitsanstalt Realta wurden
zeitgenossisch als «Korrektionelle» bezeichnet,
die Arbeitsanstalt entsprechend auch «Korrekti-
onsanstalt» genannt.53

Die Bundner Armenordnungen des 19. Jahr-
hunderts erlaubten Internierungen aus armen-
rechtlich-praventiven Grinden. Jemand konnte
zwangsweise in der Arbeitsanstalt interniert wer-
den, selbst wenn die betroffene Person gar kei-
ne Unterstltzungsleistungen bezogen hatte und
lediglich befirchtet wurde, dass dies aufgrund
von «Arbeitsscheu» oder «Liederlichkeit» in ab-
sehbarer Zeit der Fall sein wiirde. Dies er6ffnete
den Behdrden einen grossen Ermessensspiel-
raum bei der Begrindung von Versorgungsent-
scheiden. Der aktuelle Forschungsstand lasst ver-
muten, dass der Kanton Graublnden mit diesen
Bestimmungen zur vorbeugenden Versorgung im
schweizerischen Vergleich frih auftrat. In der Ten-
denz erliessen die anderen Kantone erst spater
Bestimmungen, die es erlaubten, Personen auf
die genannte Weise in vorbeugender Absicht ein-
zuschliessen. %4

181 Armenordnung 1857, Art. 25, Art. 26 und Art. 30.

182 Armenordnung 1857, Art. 29.

183 Auch die Insassinnen und Insassen der thurgauischen
Zwangsarbeitsanstalt Kalchrain wurden als «Correctio-
nelle» bezeichnet. Vgl. LIPPUNER Sabine, Bessern oder
verwahren? Die Praxis der administrativen Versorgung
von «Liederlichen» und «Arbeitsscheuen» in der thur-
gauischen Zwangsarbeitsanstalt Kalchrain (19. und
frhes 20. Jahrhundert), Frauenfeld 2005, S. 71. - Im
Kanton Zug findet sich fir diese Form der Anstaltsver-
sorgung der Begriff der «korrektionellen Versorgung».
Vgl. KAun Judith, Gefahrliche Devianz. Die Korrektionel-
le Anstaltsversorgung von «Liederlichen» und «Arbeits-
scheuen» als flrsorgerische Zwangsmassnahme und
Instrument der Biomacht im Kanton Zug, mit besonde-
rer Berlicksichtigung der Blrgergemeinde Unterégeri
(1880-1945), Zirich 2015 (unpubl. Masterarbeit), S. 3. —
In einem in der Schweiz verbreiteten Flirsorgehandbuch
aus dem Jahr 1902 hiess es, die «Korrektion» habe den
«Zweck, liederliche, arbeitsscheue Individuen zu bestra-
fen und sie zur Arbeit und einer geordneten Lebensfih-
rung anzuhalten». Vgl. ScHmip Carl Alfred / WILD Albert,
Vademecum fir Armenpfleger, Zirich 1902, S. 187.

154 BOSSART Peter, Personliche Freiheit und administrative
Versorgung, Winterthur 1965, S. 61-62; KNECHT Sibylle,
Zwangsversorgungen. Administrative Anstaltseinwei-
sungen im Kanton St. Gallen 1872-1971, St. Gallen

Diese Form der Versorgung in den Anstalten
Flrstenau und Realta wird als administrative Ver-
sorgung bezeichnet. Damit sind Versorgungen
gemeint, die auf der Grundlage kantonalen &ffent-
lichen Rechts erfolgten und sich vor allem gegen
«arbeitsscheue», «liederliche» oder «trunkslch-
tige» Personen richteten.'®® Das Ziel bestand
darin, dass sie durch eine Anstaltsinternierung
diszipliniert und gebessert werden sollten. Bei
der administrativen Anstaltsversorgung ging es
in einem allgemeinen Sinn um die soziale Korrek-
tur eines betroffenen Individuums. Das Ziel war
weniger die Sanktionierung einer einzelnen Tat,
sondern vielmehr die Sanktionierung einer devi-
anten Lebensflihrung, eines Missverhaltens, das
sich wiederholte Male gezeigt hatte. Diese Form
von freiheitsentziehenden Massnahmen kann von
zwei weiteren wichtigen Arten der Freiheitsent-
ziehung abgegrenzt werden, dem Freiheitsentzug
aufgrund eines strafrechtlichen Delikts und dem-
jenigen aufgrund einer psychiatrischen Indikation.
Dabei existierten zwischen diesen drei Formen
Uberschneidungsbereiche. Die Bezeichnung «ad-
ministrative Versorgung» stammt daher, dass
die Massnahmen in der Regel nicht von einem
Gericht, sondern von Verwaltungsbehdrden be-
schlossen wurden.'56

In Graublinden war dies zuerst die kantona-
le Armenkommission,’®” ab 1857 die Vormund-
schaftsbehorden. Die Vormundschaftsbehoérde
konnte, wie zuvor die Armenkommission, eine
Einweisung auf Antrag einer Gemeinde oder einer
Familie, aber auch von sich aus beschliessen.%8
Dabei hatte sie bei einem Versorgungsbeschluss
dem Kleinen Rat «durch abschriftliche Mitteilung

2015, S. 13-14; RiETMANN Tanja, «Liederlich» und «ar-
beitsscheu». Die administrative Anstaltsversorgung
im Kanton Bern (1884-1981), Zirich 2013, S. 61 und
115-116; LIPPUNER, Bessern (2005), S. 71, Fn. 363.

1% Die privatrechtlichen Versorgungsbestimmungen, die
mit dem Inkrafttreten des ZGB 1912 auf vergleichbare
Weise die zwangsweise Anstaltsunterbringung von un-
ter Vormundschaft stehenden «Arbeitsscheuen», «Lie-
derlichen» oder «Trunkslchtigen» ermdglichte, wird
erst in jlingerer Zeit ebenfalls unter dem Begriff der
«administrativen Versorgung» gefasst. Vgl. BG Uber die
Rehabilitierung administrativ versorgter Menschen vom
21. Mérz 2014 (SR 211.223.12), in Kraft seit dem 1. Aug.
2014; RIETMANN, «Liederlich» (2013), S. 13.

156 BossART, Freiheit (1965), S. 4-5; LIPPUNER, Bessern
(2005), S. 9; RIETMANN, «Liederlich» (2013), S. 12-13.

157 BIETENHADER, «Schule» (2015), S. 112. Die kantonale Ar-
menkommission war von 1830 bis 1857 tatig. Vgl. hierzu
RAGETH, «Faulenzer» (2012).

158 Armenordnung 1857, Art. 31 und Art. 32,
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des motivierten Beschlusses zu weiterer Verfi-
gung Anzeige zu machen».® Konkret bedeutete
dies, dass die Kantonsregierung Einweisungen
und Entlassungen bewilligte oder gestellte Antra-
ge korrigierte.'%0 Im Amtsbericht des Kleinen Rats
hiess es in diesem Zusammenhang beispiels-
weise flr das Jahr 1866, die Aufnahmegesuche
seien «nach Massgabe der Erfillung der vorge-
schriebenen Bedingungen, in der Regel entspre-

159 Ebd.

160 Der Kleine Rat hatte die Oberaufsicht (ber Realta und
stattete der Anstalt regelmassige Inspektionsbesuche
ab. Bei diesen Gelegenheiten wurden auch direkt Ent-
lassungen verfligt. So hiess es fur das Jahr 1862: «Bei
den von uns vorgenommenen Inspectionen derselben
haben wir jeweilen die Entlassung mehrerer Individuen

chend, behandelt» worden.’®" Welche Spielrau-
me sich der Kleine Rat hierbei herausnahm und
in welchen Fallen er einzelne Antrage auf welche
Weise korrigierte, missten vertiefte Forschungen
klaren. Vor der Ubertragung der Einweisungskom-
petenzen an die Vormundschaftsbehérden war
diskutiert worden, ob die Einweisungsbefugnis an
eine richterliche Instanz Gbertragen werden soll-
te. Die Grossrate entschieden sich aber dagegen,
da es sich nicht um eine Strafe im engeren Sinn,
sondern um eine Erziehungsmassnahme handeln
wiirde.'6?

61 LB 1866/67, S. 21.

162 MEeYER Clo, «Unkraut der Landstrasse». Industriegesell-
schaft und Nichtsesshaftigkeit. Am Beispiel der Wander-
sippen und der schweizerischen Politik an den Blndner

aus derselben angeordnet, auch andere ndthig erachtete

Verfligungen getroffen [...].» Vgl. LB 1862/63, S. 17-18. Jenischen, Disentis 1988, S. 139.

«Arbeitsscheu», «Liederlichkeit» und geschlechtsspezifische Versorgungspraxis

In den Blndner Armenordnungen von 1839 und 1857 wie in Versorgungsbestimmungen ande-
rer Kantone waren die Begriffe der «Arbeitsscheu» und der «Liederlichkeit» zentral. Uber eine
Definition dieser Begriffe, etwa in Zusammenhang mit ihrer Aufnahme in das Versorgungsrecht,
fanden kaum zeitgenossische Auseinandersetzungen statt. Sie schienen fir die Verwaltungs-
behorden, die Politik, aber auch die breite Offentlichkeit ausreichend verstandlich gewesen zu
sein, sodass es keine genaueren Erklarungen brauchte. «Arbeitsscheu» und «Liederlichkeit»
kénnen im 19. und bis weit in das 20. Jahrhundert hinein als die kennzeichnenden Untugenden
einer Gesellschaft verstanden werden, die sich an blrgerlichen \Werten orientierte. Sie bildeten
das negative Gegenstlck zu einem burgerlichen Tugendkanon, der Fleiss, Arbeitsamkeit, Ent-
haltsamkeit und sexuelle Sittsamkeit vorschrieb. Die Behorden beriefen sich hauptsachlich auf
Verletzungen solcher Werte, um administrative Versorgungen zu begriinden.

Wie verschiedene Untersuchungen gezeigt haben, wurde diese Form der sozialen Devianz
in hohem Mass geschlechtsspezifisch gedeutet.'®3 \Wéahrend bei den Mannern vor allem Arbeit-
samkeit respektive kontinuierliche Erwerbstatigkeit nebst massvollem Alkoholkonsum Massstab
der Verhaltensbeurteilung war, betraf dies bei den Frauen Uberwiegend sexuell-sittliche Enthalt-
samkeit. Weibliches Fehlverhalten manifestierte sich in den Augen der Gesellschaft in Form von
unschicklichen Kontakten zu Mannern, ausserehelichem Geschlechtsverkehr, ausserehelichen
Geburten oder Prostitution. Bei den Mannern und den Frauen gaben also nicht dieselben Norm-
verletzungen Anlass zu Kritik und Massregelung.

Mit Internierungen in Arbeitsanstalten zum Zweck der «Arbeitserziehung» wurde vor allem auf
Verletzungen sozialer Normen reagiert, die fir Manner galten. So haben denn auch verschiedene
Untersuchungen gezeigt, dass der Anteil von in Arbeitsanstalten versorgten Mannern gegenutber
dem Anteil von versorgten Frauen deutlich héher war. Der Manneranteil machte durchwegs einen
Anteil von drei Vierteln oder mehr aus, wobei die Schere im Laufe des 20. Jahrhunderts tenden-

163 KALIN, Devianz (2015), S. 33-62; KNECHT, Zwangsversorgungen (2015), S. 73-75; LIPPUNER, Bessern (2009),
S. 141-186; RIETMANN, «Liederlich» (2013), S. 96-99.
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ziell weiter auseinanderging.'® Dies bestatigen auch die Zahlen zu Graubtinden: Im Zeitraum zwi-
schen 1919 und 1949 befanden sich im Durchschnitt 81 Prozent Manner und 19 Prozent Frauen
in der Arbeitsanstalt Realta.'®® Gegen weibliche Devianz, die vorab an sittlich-sexuellem Fehlver-
halten gemessen wurde, griffen die Behorden mit anderen Instrumenten — und je nachdem mit
anderen Rechtsgrundlagen — ein. So wurden Frauen in Erziehungsheime fur «sittlich gefahrdete»
oder «gefallene» Madchen eingewiesen, und die Massnahme der (Zwangs-)Sterilisation fand vor
allem gegenuber ihnen Anwendung. Dass Menschen aufgrund von vage definierten Kriterien wie
«Arbeitsscheu» oder «Liederlichkeit» und lediglich, um sozial «korrigiert» zu werden, in geschlos-
senen Anstalten interniert werden konnten, war denn auch einer der Griinde, weswegen das
schweizerische Versorgungsrecht nicht mit der Europaischen Menschenrechtskonvention (EMRK)
konform war.

164 BaDRAN Mounir, «Wiederholt versorgt gewesen.» Zur «administrativen Anstaltsversorgung» im Kanton Nidwalden

von 1942-1981, in: Beitrage zur Geschichte Nidwaldens 47 (2012), S. 49-76, hier S. 60; KALIN, Devianz (2015),
S.33-62 und 92-93; LIPPUNER, Bessern (2005), S. 89 und 141-161; RiETMANN, «Liederlich» (2013), S. 96-99;
KNECHT, Zwangsversorgungen (2015), S. 73-75. Eine Ausnahme stellte der Kanton Waadt dar, dessen
Versorgungsgesetz von 1939 gezielt gegen Prostituierte gerichtet war. Vgl. CoLLAUD Yves, «Protéger le peuple»
du Canton de Vaud. Histoire de la commission cantonale d'internement administratif (1935-1942), Lausanne 2013

(unpubl. Masterarbeit).
165 Die Grafik 3 in Kapitel 4 zeigt dies genauer auf.

Zogerlicher Ausbau des Rechtsschutzes

Die Versorgungsbestimmungen, wie sie die
Bindner Armenordnung in der Fassung von 1857
definierte, sahen fir die betroffenen Personen
weder ein Recht auf Anhérung noch ein Recht auf
Rekurs vor. Letzteres war explizit ausgeschlos-
sen: «Gegen diesfallige Beschllsse der Vormund-
schaftsbehorde findet kein Weiterzug statt.»66
In den folgenden Jahrzehnten wurden im Rah-
men von verschiedenen Revisionsarbeiten klei-
ne Schritte in Richtung eines besseren Rechts-
schutzes unternommen. So erganzte der Kleine
Rat 1864 die Armenordnung um die Bestimmung,
dass eine betroffene Person «vorher angehort»
und ihr «Gelegenheit zu allfalliger Rechtfertigung»
gegeben werden musste.'®” Verschiedenen Hin-
weisen ist zu entnehmen, dass es bei der oben
erwahnten Prifung der Gesuche um Anstalts-
versorgung durch den Kleinen Rat vielfach da-
rum ging, ob die Vormundschaftsbehdrden die
seit 1864 vorgeschriebene Anhérung vornahmen.
Dass sie dazu verpflichtet waren, habe ihnen der

166 Armenordnung 1857, Art. 33.

167 Armenordnung 1857, Art. 31, Fn. Die Vormundschafts-
behoérden hatten in ihren Beschlissen zu vermerken,
dass die zu versorgenden Personen angehdrt worden
waren.

Kleine Rat «zum Oftern in Erinnerung» bringen
missen, hiess es beispielsweise 1872.'68 |m Jah-
re 1907 kam die Regelung hinzu, dass sowohl die
Familien als auch die Heimat- und Wohngemein-
den gegen Beschlusse der Vormundschaftsbehor-
de beim Bezirksgerichtsausschuss innerhalb von
14 Tagen eine Beschwerde einlegen konnten.69
In den vorgéangigen Grossratsverhandlungen war
in diesem Zusammenhang die Frage aufgeworfen
worden, ob nicht die betroffene Person selbst die
Maglichkeit haben musste, einen Rekurs einzu-
legen. Dies lehnten die Grossrate jedoch mehr-
heitlich ab: Nicht nur wirden ihnen die Versor-
gungsbestimmungen bereits die Mdglichkeit zur
Stellungnahme einrdumen, sondern ein solches
Rekursrecht wiirde auch «TUur und Tor flr unend-
liche Trolereien» offnen. Nicht zuletzt sei «wohl
noch niemals Einer, der es nicht verdient hétte,
nach Realta versetzt» worden.'70 Erst im Rahmen
neuer Versorgungsbestimmungen in den 1910er-
und 1920er-Jahren - siehe hierzu die Kapitel 5 und
6 — wurde es auch fir Betroffene moglich, gegen
administrative Versorgungsentscheide Rekurse
einzulegen.

68 | B 1872/73, S. 19.
169 Revision Armenordnung 1907, Art. 33.
170 VGR 29. Mai 19086, S. 85.
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Revision der Bestimmungen zur Anstalts-
versorgung 1907

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts regten einige
Mitglieder des Grossen Rats an, den Anstaltsver-
sorgungsabschnitt der Armenordnung von 1857
zu revidieren. Anlass hierzu war das Anliegen
verschiedener Gemeinden gewesen, den Lohn,
den die Insassinnen und Insassen fiir ihre Arbeit
in der Anstalt erhielten, zu erhohen. «Es ware fur
die Gemeinden, namentlich fir die armeren, wel-
che solche Leute zu versorgen haben, von Wich-
tigkeit», wurde im Grossen Rat argumentiert.!”!
Vom Verdienst der Insassinnen und Insassen
wurde namlich das Kostgeld abgezogen, das die
Gemeinden fir eine Unterbringung in der Arbeits-
anstalt zu entrichten hatten. Wirde man nun den
Verdienst — der aus den Kassen des Kantons kam
— erhohen, hatte dies die Gemeinden von einem
Teil der Kostgeldlasten entbunden. Tatsachlich be-
schlossen die Grossrate sowohl eine Erhéhung
des Verdiensts als auch des Kostgelds. Dabei fiel
die Erhéhung des Verdiensts verhaltnismassig
grosser aus, sodass sich im Endeffekt die Lasten,
die die Gemeinden zu tragen hatten, verringerten.
Konkret bedeutete dies, dass die Manner kinftig
einen Lohn von 50 Rappen bis zu einem Franken
pro Tag erhielten, die Frauen einen solchen von 40
Rappen bis zu einem Franken. Demgegenlber be-
trug das Kostgeld fur Manner 60 Rappen und fir
Frauen 50 Rappen pro Tag.’”2 Wenn nun der An-
staltsdirektor den Lohn flr einen Mann nach den
neuen Bestimmungen auf das Minimum ansetz-
te, hatte die Gemeinde maximal noch eine Diffe-
renz von 10 Rappen zu begleichen. Das gleiche
galt fur eine Frau. Zuvor hatten die Gemeinden ge-
mass den alteren Versorgungsbestimmungen der
Armenordnung von 1857 noch einen Minimalbe-
trag von 35 Rappen fir Méanner beziehungsweise
von 28 Rappen fir Frauen aufbringen missen.'73

171 VGR 27. Mai 19083, S. 67.

172 Revision Armenordnung 1907, Art. 43.

173 Armenordnung 1857, Art. 41. — Der Direktor konnte ge-
mass den friheren Bestimmungen eine Lohnhdhe zwi-
schen 20 und 80 Rappen pro Tag bestimmen; dieser An-
satz galt sowohl fur Méanner als auch fur Frauen.
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Kurzum: Selbst wenn gemadss der neuen Re-
gelung der Lohn auf ein Minimum angesetzt wur-
de, hatten die Gemeinden dennoch einen gerin-
geren Anteil zu bezahlen, als dies im alten System
der Fall gewesen war. Anstaltsversorgungen in
Realta wurden fur die Gemeinden also mit den
revidierten Anstaltsbestimmungen, die am 1. Ja-
nuar 1907 in Kraft traten, billiger. Es kam zu einem
gewissen Lastenausgleich zwischen dem Kanton
und den Gemeinden. Die Debatten zeigen, dass
finanzielle Argumente respektive die Kosten, die
eine Internierung in der Arbeitsanstalt Realta mit
sich brachte, durchaus handlungsleitend fiir die
Gemeinden waren. Allerdings ldsst sich etwa in
der Grafik 2 in Kapitel 3, welche die Entwicklung
des Insassinnen- und Insassenbestands zwi-
schen 1858 und 1918 zeigt, nicht ablesen, dass
nach 1907 die Zahl der Einweisungen in die Hohe
gegangen ware. Die vorgenommenen Modifika-
tionen in der Finanzierung waren vermutlich zu
gering, um sich direkt auf die quantitative Ver-
sorgungspraxis auszuwirken. Ein solcher Befund
konnte hingegen beispielsweise flr den Kanton
Bern gemacht werden, wo in den 1890er-Jahren
die Reduktion des Kostgelds flir Versorgungen in
Arbeitsanstalten um zwei Drittel zu einem deut-
lichen Anstieg der Anzahl administrativer Versor-
gungen fuhrte.'74

Eine wichtige Anderung, die mit der Revision
der Versorgungsbestimmungen 1907 vorgenom-
men wurde, war die Erweiterung der einzuwei-
senden Personengruppen. Zu den «liederlichen
und arbeitsscheuen Personen» kamen neu «Ge-
wohnheitstrinker» sowie «Personen, die nach
Polizei- oder Strafgesetz zur korrektionellen Be-
handlung Uberwiesen wurden» hinzu.'’® Diese
Erweiterungen waren unumestritten, sodass hier-
Uber im Grossen Rat keine Debatten geflihrt wur-
den.

174 RIETMANN, «Liederlich» (2013), S. 94-95.
175 Revision Armenordnung 1907, Art. 30.



Armenordnung 1839: «Arbeitsscheue oder
liederliche Arme»; «mit Familie von einer
Gemeinde zur andern Herumziehende»

Armenordnung 1857: Wiederholtes Betteln;
«Missbrauch» von Unterstiitzung;
«Arbeitsscheue» oder «Liederliche», die
fursorgebedurftig zu werden drohen und/oder
sich Massregeln wider.'retzen

\/
Teilrevision Armenordnung 1907: «Liederliche
und Arbeitsscheuey; «Gewohnheitstrinker»;
«nach Polizei- oder Strafgesetz zur korrektionellen
Behandlung uberweisen»

Statuten Anstalt Realta 1917:

«Liederliche und arbeitsscheue Personeny; «Ge-
wohnheitstrinker», «nach Polizei- oder Strafgesetz
zur korrektionellen Behandlung» Uberwiesene

GRS

Grafik 1: Armen- und flrsorge- sowie bundeszivilrechtlicher Rechtsrahmen der Anstaltsversorgung Erwachsener in
Graubtinden im 19. und in der ersten Hélfte des 20. Jahrhunderts.

Die Biindner Armenordnung von 1839 war die erste, die administrative Anstaltsversorgungen von Erwachsenen
ermoglichte. Ihre Versorgungsbestimmungen wurden 1837 und 1907 revidiert und 1917 aufgehoben.’”¢ Die recht-
lichen Grundlagen fir die administrativen Versorgungen in Graublinden bildeten seit 1912 das zivilrechtliche Ver-
sorgungsrecht sowie das seit 1920 geltende kantonale Flirsorgegesetz.

176 Statuten Waldhaus und Realta, Art. 96. In diesem Artikel werden die Statuten als «Verordnung» bezeichnet. Es finden
sich in den untersuchten Akten einzelne Falle, in denen Vormundschaftsbehorden Versorgungen in die Arbeitsanstalt
Realta auf diese Anstaltsstatuten stlitzten. Experten monierten, dass dies rechtlich nicht zulassig sei. Vgl. StAGR Il 15
a, Mappe: Vormundschaftsprasidentenkurs 3./4. Okt. 1938: CAHANNES August, Das Verfahren bei der Entmindigung,
bei Bestellung des Vormundes, bei der Versorgung nach Realta und bei Verhdngung des Alkoholverbots, in: Justiz- und
Polizeidepartement, Kurs der Vormundschaftsprasidenten, Okt. 1938, S. 3-16, hier S. 13-14; StAGR IV 10 b 2, Mappe:
Korrektionsanstalt Realta, Reorganisationsfragen etc. 1932: C. Hess an das Justizdepartement des Kantons Graubtnden,
30. Dez. 1931.

49



	Armenpolitik in Graubünden im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert : Kampf gegen den "Pauperismus" und die "Soziale Frage"

